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Umlaufmittelintensität und Senkung der 
Selbstkosten gerichteten Führungstätigkeit in 
engem Zusammenwirken mit der Bank und 
der WB
die kurzfristige Heranführung der Lager
wirtschaft und des innerbetrieblichen Trans
ports an die Bedingungen einer rationellen 
Produktion und die Sicherung einer dem be
schleunigten Materialfluß dienenden Orga
nisation.

In Verbindung mit dem Gewinn, der Produk
tionsfondsabgabe, der Eigenerwirtschaftung der 
Mittel sowie der Kredit- und Zinspolitik, der 
Wirkungsweise der wirtschaftlichen Rechnungs
führung der Betriebe und der materiellen In
teressiertheit müssen diese Maßnahmen auf die 
materialwirtschaftlichen Prozesse zeit- und 
kostensparend einwirken und die materiell- 
technische Versorgung stabilisieren helfen.
Gleichzeitig wird damit die Rolle des Wirt
schaftsvertrages für die Organisierung einer 
stabilen und langfristigen materiell-technischen 
Versorgung unter echten kaufmännischen Ge
sichtspunkten erhöht.

2. Für die Sicherung einer kontinuierlichen und stö
rungsfreien materiell-technischen Versorgung ist 
die kurzfristige Überwindung noch bestehender 
Disproportionen bei „ einigen volkswirtschaftlich 
wichtigen Rohstoffen und Zulieferteilen entschei
dend.
Zur Beseitigung dieser Defizitpositionen sind durch 
die Staatliche Plankommission, die Industriemini
sterien und das Ministerium für Materialwirtschaft 
differenzierte und durch die wissenschaftliche Ein
schätzung der prognostischen Entwicklung begrün
dete Vorgaben und Direktiven zu den Volkswirt
schaf tsplänen auszuarbeiten. Mit der Ausarbeitung 
der Volkswirtschaftspläne ist die planmäßige Be
seitigung dieser Disproportionen durch die WB 
und Industrieministerien nachzuweisen und in ge
sonderten Programmen kontrollfähig festzulegen.
Darüber hinaus ist notwendig:
— In Übereinstimmung mit den staatlichen Er

fordernissen und den materiellen Möglichkeiten 
ist durch das Ministerium für Materialwirt
schaft die Bewirtschaftung volkswirtschaftlich 
wichtiger Rohstoffe und Zulieferteile zu über
prüfen und einzuschränken.

— Durch die Industrieministerien und das Staat
liche Vertragsgericht sind Vorschläge auszu
arbeiten, die darauf abzielen, in Verbindung mit 
dem Abschluß langfristiger Verträge, insbeson
dere Koordinierungsvereinbarungen, die Wir
kungsweise ökonomischer Hebel stärker an die 
Abdeckung des volkswirtschaftlich begründeten 
Bedarfs sowie an die Erreichung technischer 
und ökonomischer Parameter durch die verant
wortlichen Betriebe, WB und Bilanzorgane zu 
binden.

3. Die weitere Verbesserung der materiell-technischen 
Versorgung bedingt die Überwindung des Wider
spruches zwischen der notwendigen Verkürzung 
der Lieferfristen für die Endproduktion und den 
vorhandenen Bestellterminen für Material und 
Zulieferteile.

Der Prozeß der systematischen Verkürzung der 
Lieferfristen ist durch die Industrieministerien, 
WB und Betriebe mit folgender Zielsetzung straff 
zu leiten, in die Planausarbeitung einzubeziehen 
und materiell-technisch zu sichern:
— Die Betriebe erarbeiten Konzeptionen zur 

schrittweisen Einführung und Verkürzung von 
Lieferfristen. Grundlagen bilden Analysen des 
volkswirtschaftlichen Bedarfs und der erfor
derlichen Vorratshaltung für die Produktions
sortimente, des Zeitraumes vom Auftragsein
gang bis zum Versand unter Berücksichtigung 
der rationellen Organisation dieser Teilpro
zesse.
Das Ziel besteht darin, im Perspektivplanzeit- 
raum für das gesamte Erzeugnissortiment die 
Anwendung von Lieferfristen zu erreichen, die 
die Wettbewerbsfähigkeit der Erzeugnisse be
trächtlich erhöhen.

— Vorrangig für strukturbestimmende Haupt
erzeugnisse, volkswirtschaftlich wichtige Roh
stoffe und Zulieferteile sind von den Hersteller
betrieben gemeinsam mit dem Produktions
mittelhandel Lieferfristen auszuarbeiten und 
mit den Hauptverbrauchern abzustimmen. Die 
Bilanzorgane haben die Lieferfristen zu bestä
tigen. Die Lieferfristen sind in die auszu
arbeitenden Lieferkataloge aufzunehmen und 
den Abnehmern zur Kenntnis zu geben. Die 
Lieferkataloge sind dem Vertragsabschluß zu
grunde zu legen.

— Die geltenden Kooperation- und Verteilungs
anordnungen sind unter den Gesichtspunkten

* der schrittweisen Einführung von Lieferfristen 
Zu überprüfen und zu überarbeiten bzw. auf
zuheben.

4. Im Interesse der Sortiments-, qualitäts-, mengen- 
und termingerechten Versorgung der Wirtschaft 
mit metallurgischen Importerzeugnissen muß die 
Planung, Bilanzierung und Durchführung der Im
porte so organisiert werden, daß den Erfordernis
sen der Verbraucher weitestgehend entsprochen 
wird. In der Versorgung mit metallurgischen Im
porterzeugnissen sind durch das Ministerium für 
Erzbergbau, Metallurgie und Kali im Zusammen
wirken mit dem Ministerium für Außenwirtschaft 
auf folgenden Gebieten grundsätzliche Verände
rungen zu erreichen:
— Das bestehende Leitungssystem für die binnen- 

und außenhandelsseitige Importabwicklung so
wie für die Durchführung der Bilanzierungs
und Lenkungsiünktion ist zu überprüfen.
Das Ziel besteht darin, das inländische Bestell
system und den Vertragsabschluß zu verein
fachen.

— Eine spürbare Verkürzung der Lieferfristen 
bzw. Bestelltermine ist vor allem durch einen 
kurzfristigen und systematischen Aufbau liefer
seitiger Vorräte an metallurgischen Erzeugnissen 
einschließlich Importmaterialiei^ zu gewähr
leisten, die eine wesentliche Erweiterung des 
Lagerbezuges ermöglichen. Dafür sind die not
wendigen materiellen Voraussetzungen zur 
Rationalisierung bestehender und zum Aufbau 
neuer Zentrallager zu schaffen.


